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§ 18 Bgld. G-PVG Ruhen und
Erloschen der Mitgliedschaft zum

Bgld. G-PVG - Burgenlandisches Gemeinde-Personalvertretungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

Die Bestimmungen des § 25 finden auf den Personalvertreterwahlausschuss mit der Mal3gabe sinngemal Anwendung,
dass im Falle des Ruhens oder Erldschens der Mitgliedschaft zum Personalvertreterwahlausschuss anstelle des
Mitgliedes dessen Ersatzmitglied und, wenn ein solches nicht vorhanden ist, der von der Wahlergruppe, die das
ausscheidende Mitglied entsandte, namhaft zu machende Bedienstete tritt, sowie dass das Ruhen oder Erléschen der
Mitgliedschaft zum Personalvertreterwahlausschuss von dem Organ der Personalvertretung, das die Mitglieder
bestellt hat, auch von Amts wegen festgestellt werden kann. §8 30 Abs. 6 ist sinngemaR anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2000 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_g-pvg/paragraf/25
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_g-pvg/paragraf/30
file:///

	§ 18 Bgld. G-PVG Ruhen und Erlöschen der Mitgliedschaft zum
	Bgld. G-PVG - Burgenländisches Gemeinde-Personalvertretungsgesetz


